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entfprec^enben Sîabatt.
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Bau-gbroti.

Saupoltjctlicljc Sçipitti'
gungcit Der ©taDt 3üf>
rourben am 15. 2luguft für
folgenbe Sauprofefte, teil=

roeife unter Sebingungen, er=

teilt: 1. Qmmobiliengenoffero
fdjaft ffaoorite für 20 ©infamilienljättfer unb ©infrie»
Hungen Üttiberg=, ©iefjtpbei* unb ^rioatftraffe, 3- 3;
3. fjmmobiliengenoffenfdjaft ^Biebing für eine Slutoremife
3roingliftraf)e 8, 3- 4; 3. ©turjenegger & ©affer für
eine 3lutoremife SBafferroerfftraffe 9tr. 143, 3-6; 4. S.

£rad)§ler für ein Lienenf)aus an ber fpegibacfjftraffe, 3- "•
3ürif)crifif) ïaittonalc Saufvcbite. (2lu§ ben Ser=

vJPblungen bes Segierungsrates.) f^ür bie ©rfteUung
einer neuen SJÎoftereiantage im ©tricffjof roirb ein
Krebit non 10,000 fyr. beroitligt, unb e§ roirb bie @r=

fieltung ber mintage ber Sftafdfinenfabrif Sucher SJlanj,
ÎUeberroeningen, übertragen. — Seim KantonSrat

®ibb für ben Stnfauf ber Siegenfd)aft pm „Sernerljof"
^ 3 ü r i d) 4, ein Krebit non 320,000 fjranfen auf Site!
"^teubautenfonto" nadjgefudjt. — ®ie Saubireftion roirb
^nädjtigt, bie für bie 3Biebert)erfteltung be§ burdf fp o d)

Raffer befdjübigten ©trajfenförperS ber £öfjtalftraffe
ronter ber ©tation gifdjentat unb pr £> er fiel lung
pS nötigen Uferfcf)ut)e§, foroie pr 9Bieberl>et:ftet=
rong bes ®urd)taffes für ben Srüttenbad) an ber ©träfe

SSßet ben 2lrter nidjt Joitt graben,
®cr roirb utcljtéf alS Itnfrant Ijabcn.

Ofjtüti»Surri, ©emeinbe f^ifcï)etitat, erforberlief) en
Arbeiten auêfûtjren p laffen.

(Korrefp.) 3)te ©cmetnnüjjige Saugcnoffenfctjaft
„3Dcal" in 3itricl) fat in aller ©title ifjre Sorarbeiten
erlebigt, fobafj nun an einen rafdjen uferbau ge=
treten roerben fann. ®ie ©eilnafme an ber SunbeS=
unb KantonSfubnention pr görberung ber £>od)bau=
tätigfeit ift angeftrebt.

®ie ©. S. 3. 3- lüitt bem Arbeiter unb Seam ten

p einem preiswerten ©tgenféim nerfyelfen unter Seob=

adjtung ber Söfung biefeS S^^blemê auf ber ©runblage
be§ neujeitlidjen ©iebeluug§=@pfteme§. @§ roerben prin*
gipiell nur ©infamilienfjäufer mit ^ßflanstanbsugabe er=

fteUt. 3tebem fpauSnelpter fann bas 2lngenel)me ber
unmittelbaren ©artennerbinbung mit bem .jpaufe geboten
roerben. 3u bem @efül)te be§ fjausbefifeê gefeiten fid)
bann in erfter Sinie nod) bie ©artenfrenben. ®ie 9Jîef)r=

pï)l ber projeftierten ffaustgpen befitjen neben bem

-fpauSeingang nod) einen bireften ©artenaulgang oon ber
Küdfe au§. ®aburd) t)at bie £>au§frau bie 9)iöglid)feit,
roäbrenb ber Serrid)tung non Kücfjengefcfjäften ifjve
Kleinen, bie brausen, an Suft unb ©onne im ©rünen
fpielen,. unter 2Xitfficf)t p fjalten. ®ie ©enoffenfd)aft§=
§äufer roeifen eine rationelle ©inriditung unb Serbiiu
bung ber fbeij= mit ber Kodpntage auf.

®ie Drganifation ift fo getroffen, baf? burd)roeg§
allen ©enoffen)d)aft§mitgliebern in fürpfter f^rift ein
©igenfjetm geboten roerben fann. Staf)gebenb ift ba§
©intrittêbatum. ®ie 3lu§funft§ftetle, SSerfgaffe 3
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Erscheint je Donnerstags und kostet per Semester Fr, 4. —, per Jahr Fr.
Inserate 25 Cts. per einspaltige Colonelzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, den St. Angnst 1919

Banpolizeiliche Bewilli-
gungen der Stadt Zürich
wurden am 15. August für
folgende Bauprojekte, teil-
weise unter Bedingungen, er-
teilt: 1. Jmmobiliengenossen-

fchaft Favorite für 25 Einfamilienhäuser und Eiusrie-
düngen Ütliberg-, Gießhübel- und Privatstraße, Z. 3;
3. Jmmobiliengenosfenschaft Wieding für eine Autoremise
Zwinglistraße 8, Z. 4; 3. Sturzenegger & Gaffer für
eine Autoremise Wafserwerkstraße Nr. 143, Z. 6; 4. L.
Trachsler für ein Bienenhaus an der Hegibachstraße, Z. 7-

Zürcherisch-kantonale Baukredite. (Aus den Ver-
Handlungen des Regierungsrates.) Für die Erstellung
einer neuen Mostereianlage im Strickhof wird ein

Kredit von 15,555 Fr. bewilligt, und es wird die Er-
fiellung der Anlage der Maschinenfabrik Bucher - Mauz,

Niederweningen, übertragen. — Beim Kantonsrat
hnrd für den Ankauf der Liegenschaft zum „Bernerhof"
ìn Zürich 4, ein Kredit von 325,555 Franken auf Titel
"Neubautenkonto" nachgesucht. — Die Baudirektion wird
^mächtigst die für die Wiederherstellung des durch Hoch-
Hasser beschädigten Straßenkörpers der Tößtalstraße
mnter der Station Fischental und zur Herstellung

nötigen Uferschutzes, sowie zur Wiederherstel-
Nng des Durchlasses für den Brüttenbach an der Straße

Wer den Acker nicht will grabe».
Der wird nichts als Unkraut haben.

Ohrüti - Burri, Gemeinde Fischental, erforderlichen
Arbeiten ausführen zu lassen.

(Korresp.) Die Gemeinnützige Baugenossenschaft
„Ideal" in Zürich hat in aller Stille ihre Vorarbeiten
erledigt, sodaß nun an einen raschen Häuferbau ge-
treten werden kann. Die Teilnahme an der Bundes-
und Kantonssubvention zur Förderung der Hochbau-
tätigkeit ist angestrebt.

Die G. B. I. Z. will dem Arbeiter und Beamten
zu einem preiswerten Eigenheim verhelfen unter Beob-
achtung der Lösung dieses Problems auf der Grundlage
des neuzeitlichen Siedelungs-Systemes. Es werden prin-
zipiell nur Einfamilienhäuser mit Pflanzlandzugabe er-
stellt. Jedem Hausnehmer kann das Angenehme der
unmittelbaren Gartenverbindung mit dem Hause geboten
werden. Zu dem Gefühle des Hausbesitzes gesellen sich

dann in erster Linie noch die Gartenfreuden. Die Mehr-
zahl der projektierten Haustypen besitzen neben dem

Hauseingang noch einen direkten Gartenausgang von der
Küche aus. Dadurch hat die Hausfrau die Möglichkeit,
während der Verrichtung von Küchengeschäften ihre
Kleinen, die draußen, an Luft und Sonne im Grünen
spielen, unter Aufsicht zu halten. Die Genossenschafts-
Häuser weisen eine rationelle Einrichtung und Verbin-
dung der Heiz- mit der Kochanlage auf.

Die Organisation ist so getroffen, daß durchwegs
allen Genossenschaftsmitgliedern in kürzester Frist ein
Eigenheim geboten werden kann. Maßgebend ist das
Eintrittsdatum. Die Auskunft s st elle, Werkgasse 3
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3üridE) 8, ift jemeilett SJHttwod), Donnerstag unb grei»
tag abenb§ »on 6—8 lXfjr geöffnet.

gür 11 SSohnbaraden in Bßintcrtljur bewilligte
ber ©rofje ©tabtrat 90,000 gr.

Baulreöitc Der ©entetnöe 2ö«Iö (3üric£>). Die
©enteinbeoerfammlung genehmigte einen Krebit sur 93er=

forgung ber fpfe SDtettlen, ©ünti§berg unb fnltibcrg
mit eleltrifdjer ©nergie unb einen Krebit an bie Sinnen»
pflege pr Anfertigung oon ptänen für bie ©rftellung
eineê Delonomiegebäube§.

tÇiir Die ©rraeiternng Öc3 ©rholungèhaufeè in
SlÖetStoil (gürid)) beroittigte bie ©emeinnütjige ©efell»
fcE)aft bes BejirleS fpinmtl 300,000 graulen, roofür ein
©önner 250,000 gr. pr Berfügung geftetlt hat.

lieber bie SSoljnungèttot in BMmnttè unb ©piej
(Bent) mirb bem „Bunb" berichtet: Die ©ibgenoffen»
fchaft hat belanntlid) in ÏÏBimmië eine neue ißuloerfabril
erftelten laffen, beren Bauloften in bie Btillionen gingen.
Seiber roitrbe ber Krebit, ber für bie Slrbeiterwoljnbauten
oorgefehen mar, für ben Bau felbft aufgercenbet. Daâ Be=

futtat baoon ift, bafi bie ungefähr 70 Arbeiterfamilien, bie

neu in bie ©egenb non 2Bimmi§ gießen, in biefer ©emeinbe
ober ben Stachbargemeinben SBoIpungen fuchen müffen.
gn ben ©emeinben 2Bimmi§ unb namentlich Spies l»errfc^t
ohnehin 2Bot)nung§not, roie in allen inbuftrieUen Drt»
fcfjaften. 2Bimmi§ erhielt fdhon früher gupg infolge
ber @rrid)tung ber eleftrochemifcfjen gabrif. ©pies ner»
gröfjert fief) ftetêfort infolge feiner ©ntwicllung al§ Bahn*
tnotenpunlt unb ©it) ber Kanberroerle unb beS Depots
ber £ötfd)bergbahn. Sin beiben Orten entfpractj aber ber
Sôohnungêbau bem gusug oon Bewohnern nicht. SBie

nun ber ©rojjteil ber Arbeiter ber ifMoerfabril ertrag»
liehe Sßohnungen erhalten foil, ift ein Stätfel. 216er biefeS
Dîâtfel muff auf ben SBinter gelöft werben, anfonft bie
Behörben ber ©emeinbe Söimmis gesmungen fein roer»
ben, jebe Berantwortlidileit für bie Unterbringung biefer
Slrbeiter absulehnen.

Die ©emeinbe ©pies jeboct) lönnte in bie Stotwenbig»
feit oerfetjt werben, folclje gusügler, beren bereits ba

finb, au§ ber ©emeinbe au§suweifen. Keiner ber beiben
©emeinben lann sugemutet werben, bie ©rrichtung oon
SBohnbauten felbft an bie fpanb sn nehmen. SCßährenb
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beS Kriege§ unb burch ben Krieg finb ihnen ohnehin
fdjmere Saften sugefaüen. Die ©ibgenoffenfdjaft muh
biefe grage rafcf) unb energifcb) löfen. gn SBimmis ift
genügenbe§ unb billiges Baulanb sur Berfügung. Durch
bie Arbeiten wirb auch ber sunehmenben Slrbeitslofigfeit
etwas gefteuert.

Die ©tabt ßujern unb ber foüeltioe SöoljnungS*
bau. (3lu§ ben Berhanbtungen be§ ©tabtrateê.) Da§
oon 1647 gültigen Unterfchriften unterftügte gnitiatio»
begehren ber fosialbemofratifdjen Partei Susern betr. Sin»

hanbnahme be§ ïommunalen SBolpungSbaueS buret) bie

©tabt Susern wirb sur Begutachtung an bie Baubirel»
tion gewiefen, bie aud) bie SBohnbaulommiffion barüber
beraten wirb.

Dem ©eïretariat be§ Berbanbes sur görberung be§

lolleltioen SöotmungSbaueS werben §n>ei Bureauräume im
Sîeuen ©tabthauS unentgeltlich sut Berfügung geftellt.

Der Bat ftellt ein bringlicheS 2Biebererwägung§geju<h
an ba§ ©chweis. Bîilitârbepartement für Überlaffung oon
Derrain ber Siegenfchaft fmbelmatt an ber SJtooSmatt»

ftraffe su 2Bof)nbauswecfen.
Dem gnitiatiofomitee für genoffenfdiaftlichen Klein»

hauêbau (ißräfibent .6err ,fpan§ ©djlapfer), baê um Über»

laffung oon Sltlmenblanb (SBaffenplaharêal) su SBofjn»
bausweden beibfeitig ber fwrwerfttahe nachfühle, wirb
ber abweifenb begrünbete Befdjeib be§ ©chweij. SJlilitär»
bepartementS befannt gegeben unb ihm mitgeteilt, bah
ber ©tabtrat bereit fei, weitere Borfchläge fjmficfjtlici)
Slbtretung oon ftäbtifdjem ©runbeigentum su prüfen.

Baulicheô aué©oIothum. SKan fefjreibt bem „©.
Die ©igenheime unb beren gufahrtêftrahen
auf ber ^ubelmatte würben oor einigen Dagen
profiliert. @§ fdEjeint ein recht fchôtteë unb hbgienifd)
oorteilhafteê Ouartier p erfte|en. Da§ ftäbtifcfje Bau»
amt forgt bafür, bah bie gufahrtêftrahen genügenb breit
unb womöglich beibfeitig mit Drottoirë angelegt werben.

Baugenoffenfdjaft „©tgenheim" ©oiotljurn. Der
Borftanb beauftragte bie girma ©tuber & Slmrein
mit ber ^»erftellung ber befinitioen ißläne für bie Über»
bauung be§ Käppeühofe§.

Baufrcbite beô Kantonê Bnfelftabt. (Slui ben
Berhanbtungen be§ Siegierungsrateë.) gür ben Bau
oon achtjehn ©infamilienhäufern im SBafen»
boben unb jwei SJiiethäufern an ber ©djwarswalb»
allee würben unter Borbetjalt ber gleich h^h^u Seiftungen
beë Bunbeâ ©uboentionen bewilligt.

Baulrebitc beë Kantonè ©chaffhattfen. (2lu§ ben

Berhanbtungen be§ 9iegierunglrate§.) gür ben IX m b a u

be§Berwattung§gebäube§ sunt „Siofengarten"
beë fantonalen @le£trigität§werfe§ wirb unter BorbehnÜ
ber ©enehmigung burch ben ©rohen Bat ein Krebü
oon gr. 60,000 bewilligt.

Bon ber guteilung eineê Krebiteê für Beiträge unb
Darlehen sur görberung ber §od)bautätigleil
unb sur ^ebung ber 2fr b eit § lof i gleit im ©efamt»
betrage oon gr. 346,560 wirb Bormerl genommen unb
befchtoffen, beim eibgenöffifchen Slmt für Slrbeitëlofen»
fürforge um ©rhöhung ber Beiträge nachsufuchen.

SBohnttngêbauten in ©^affhaufen. gn ber ftäbti»
fchen Slbftimmung würbe ber Krebit oon gr. 800,000
für bie görberung bes SBohnungsbaueë bewiüigt.

gür ötc Dicnouation beé ©chwobcntorturmê
©chaffhaufen bewiüigte ber ©tabtrat bem Baureferat
einen Krebit oon gr. 18,400.

görberung ber ^»ocfjöoutSttgfcit in SlppenjeaSl.»^-
Der Kantonêrat trat am 12. Sluguft ju einer aufh^
orbentlidhen ©i^ung sufammen, fpesieü s« bem gwerf^
bie Sluifûhrungêoorfchriften su ben beiben Bunbesrat^
befchlüffen betreffenb bie görberung ber §od)bautätig^
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Zürich 8, ist jeweilen Mittwoch, Donnerstag und Frei-
tag abends von 6—8 Uhr geöffnet.

Für ll Wohnbaracken in Winterthur bewilligte
der Große Stadtrat 90,000 Fr.

Baukredite der Gemeinde Wald (Zürich). Die
Gemeindeversammlung genehmigte einen Kredit zur Ver-
sorgung der Höfe Mettlen, Güntisberg und Hiltiberg
mit elektrischer Energie und einen Kredit an die Armen-
pflege zur Anfertigung von Plänen für die Erstellung
eines Oekonomiegebäudes.

Für die Erweiterung des Erholungshauses in
Adetswil (Zürich) bewilligte die Gemeinnützige Gesell-
schaft des Bezirkes Hinwil 800,000 Franken, wofür ein
Gönner 250,000 Fr. zur Verfügung gestellt hat.

Ueber die Wohnungsnot in Wimmis und Spiez
(Bern) wird dem „Bund" berichtet: Die Eidgenossen-
schaft hat bekanntlich in Wimmis eine neue Pulverfabrik
erstellen lassen, deren Baukosten in die Millionen gingen.
Leider wurde der Kredit, der für die Arbeiterwohnbauten
vorgesehen war, für den Bau selbst aufgewendet. Das Re-
sultat davon ist, daß die ungefähr 70 Arbeiterfamilien, die
neu in die Gegend von Wimmis ziehen, in dieser Gemeinde
oder den Nachbargemeinden Wohnungen suchen müssen.

In den Gemeinden Wimmis und namentlich Spiez herrscht
ohnehin Wohnungsnot, wie in allen industriellen Ort-
schaften. Wimmis erhielt schon früher Zuzug infolge
der Errichtung der elektrochemischen Fabrik. Spiez ver-
größert sich stetsfort infolge seiner Entwicklung als Bahn-
knotenpunkt und Sitz der Kanderwerke und des Depots
der Lötschbergbahn. An beiden Orten entsprach aber der
Wohnungsbau dem Zuzug von Bewohnern nicht. Wie
nun der Großteil der Arbeiter der Pulverfabrik erträg-
liche Wohnungen erhalten soll, ist ein Rätsel. Aber dieses
Rätsel muß auf den Winter gelöst werden, ansonst die
Behörden der Gemeinde Wimmis gezwungen sein wer-
den, jede Verantwortlichkeit für die Unterbringung dieser
Arbeiter abzulehnen.

Die Gemeinde Spiez jedoch könnte in die Notwendig-
keit versetzt werden, solche Zuzügler, deren bereits da

sind, aus der Gemeinde auszuweisen. Keiner der beiden
Gemeinden kann zugemutet werden, die Errichtung von
Wohnbauten selbst àn die Hand zu nehmen. Während

ä « »>e>. à
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des Krieges und durch den Krieg sind ihnen ohnehin
schwere Lasten zugefallen. Die Eidgenossenschaft muß
diese Frage rasch und energisch lösen. In Wimmis ist
genügendes und billiges Bauland zur Verfügung. Durch
die Arbeiten wird auch der zunehmenden Arbeitslosigkeit
etwas gesteuert.

Die Stadt Luzern und der kollektive Wohnungs-
bau. (Aus den Verhandlungen des Stadtrates.) Das
von 1647 gültigen Unterschristen unterstützte Initiativ-
begehren der sozialdemokratischen Partei Luzern betr. An-
Handnahme des kommunalen Wohnungsbaues durch die

Stadt Luzern wird zur Begutachtung an die Baudirek-
tion gewiesen, die auch die Wohnbaukommission darüber
beraten wird.

Dem Sekretariat des Verbandes zur Förderung des
kollektiven Wohnungsbaues werden zwei Bureauräume im
Neuen Stadthaus unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Der Rat stellt ein dringliches Wiedererwägungsgesuch
an das Schweiz. Militärdepartement für Überlassung von
Terrain der Liegenschaft Hubelmatt an der Moosmatt-
straße zu Wohnbauzwecken.

Dem Initiativkomitee für genossenschaftlichen Klein-
Hausbau (Präsident Herr Hans Schlapfer), das um Über-
lassung von Allmendland (Waffenplatzarèal) zu Wohn-
bauzwecken beidseitig der Horwerstraße nachsuchte, wird
der abweisend begründete Bescheid des Schweiz. Militär-
départements bekannt gegeben und ihm mitgeteilt, daß
der Stadtrat bereit sei, weitere Vorschläge hinsichtlich
Abtretung von städtischem Grundeigentum zu prüfen.

Bauliches ausSolothurn. Man schreibt dem „S. T.":
Die Eigenheime und deren Zufahrtsstraßen
auf der Hubelmatte wurden vor einigen Tagen
prosiliert. Es scheint ein recht schönes und hygienisch
vorteilhaftes Quartier zu erstehen. Das städtische Bau-
amt sorgt dafür, daß die Zufahrtsstraßen genügend breit
und womöglich beidseitig mit Trottoirs angelegt werden.

Baugenossenschaft „Eigenheim" Solothurn. Der
Vorstand beauftragte die Firma Stud er à Amrein
mit der Herstellung der definitiven Pläne für die Über-
bauung des Käppelihofes.

Baukredite des Kantons Baselstadt. (Aus den
Verhandlungen des Regierungsrates.) Für den Bau
von achtzehn Einfamilienhäusern im Wasen-
boden und zwei Miethäusern an der Schwarzwald-
allee wurden unter Vorbehalt der gleich hohen Leistungen
des Bundes Subventionen bewilligt.

Baukredite des Kantons Schaffhausen. (Aus den

Verhandlungen des Regierungsrates.) Für den Umbau
des Verwaltungsgebäudes zum „Rosengarten"
des kantonalen Elektrizitätswerkes wird unter Vorbehalt
der Genehmigung durch den Großen Rat ein Kredit
von Fr. 60,000 bewilligt.

Von der Zuteilung eines Kredites für Beiträge und
Darlehen zur Förderung der Hochbautätigkeit
und zur Hebung der Arbeitslosigkeit im Gesamt-
betrage von Fr. 346,560 wird Vormerk genommen und
beschlossen, beim eidgenössischen Amt für Arbeitslosen-
fürsorge um Erhöhung der Beiträge nachzusuchen.

Wohnungsbauten in Schaffhausen. In der städti-
schen Abstimmung wurde der Kredit von Fr. 800,000
für die Förderung des Wohnungsbaues bewilligt.

Für die Renovation des Schwabentorturms in
Schaffhausen bewilligte der Stadtrat dem Baureferat
einen Kredit von Fr. 18,400.

Förderung der Hochbautätigkeit in Appenzell A.â
Der Kantonsrat trat am 12. August zu einer außer'
ordentlichen Sitzung zusammen, speziell zu dem Zwecke,
die Ausführungsvorschriften zu den beiden Bundesrats-
beschlössen betreffend die Förderung der Hochbautätig-
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feit unb bie 93et)ebung ber Slrbeitdlofigfeit ju erlaffen,
fowie bie entfprecßenben ^rebite $u bewilligen. gär bie
33ef)ebung ber Slrbeitdlofigfeit burrf) iftotftanbdarbeiten
finb 100,000 gr., für bie;görberung ber |)od)bautätig=
feit 200,000 gr., wooon 100,000 gr. à fonds perdu
unb 100,000 gr. jur ©eroäfjrung non ©arteigen aud
ber Sanbedfaffe bewilligt worben.

©traßenbau in Reiben. $ie ©emeinbeoerfammlung
genehmigte bie 33orlage betreffenb ©rftettung einer ©traße
non ©djwenbi nacb Sttatten im 93oranfcf)Iag non
3fr. 36,000.

Mgcmcine SBohnungdABaugcnoffcnfcljaft Slarau.
2)ie ©enoffenfdjaft befaßt fid) prjeit mit zwei größeren
33auprojeften. ®a§ eine betrifft bie Überbauung bed
3lreald beim ^erjoggut an ber £>erzogftraße, bad anbere
bie Überbauung ber iîelterfrfjen Sanbparjelle an ber @nt=

felberftraße, bie oon ber ©emeinbe ttod) erworben werben
foü. 3unäd)ft foU bad ißrojeft für bad ^erjoggut jur
Sludfüßrung gelangen. ®ie ißläne finb in ber @ewerbe=
halle audgeftellt. "@§ finb im ganzen 23 Wohnungen
Dorgefehen, nämlid) 9 günfzimmerwohnhäufer aid allein*
fiehenbe ^äufer, 4 Sjierjitnmerroohnhäufer, wooon je
&Wei ein ^oppelwoljnhaud bilben, unb 10 ®reijimmer=
iDohnhüufer aid 9ieif)enhäufer in jwei ©ruppen non je
5 Söoßnungen.

®er Jfoftenooranfdjlag ergibt für
5=3imntcrh)p aid ©infamilienhaud gr. 30,081.60
4=3immerti)p aid ©infamilienboppelhaud „ 26,197.—
'Mjtmmertgp aid ©infamitienreihenhaud „ 20,031.60

2)ie ©efamtfofien ber Kolonie werben nach ben oor=

pgenben Kofienberedjnungen gr. 600,000 ober jujüglid)
Ouoorhergefehenel unb llmgebungdarbeiten gr. 700,000
^tragen. Sfcie 2Bohnungdbaugenoffenfd)aft behält fid)
®or, bie erftellten SBohnhäufer an IJiitglieber ju ner=
bieten ober, jum ©rftetlungdpreid, an SOÎitglieber ju
^ïfaufeû.

®a§ 33auterrain gehört ber^©emeinbe Slarau. Um
H}tt möglichft geringem Üoftenaufwanbe rechnen ju fönnen,
Mt bie ©egrünbung eined 33attreäi|ted ju ©unften ber
r®ohnung§baugenoffenfd)aft ober beren 9îecl)tdnachfoIger
iff 2ludfid)t genommen unb foil ber ©emeinbe oorge=
'plagen werben.

Für bie ri(f»tige Finanzierung bed Unternehmend follte
5®* betrag non 33unb unb Danton 210,000 gr., gleicE)

bad Darlehen gr. 140,000, 20%, betragen.
®orau§fid)t(ich wirb fidh bie ©emeinbe an ben Sei*

langen bed ®antond ju beteiligen haben. @d wären
nod) gr. 350,000 ju beefen.

Söohnungdbait. Qn ben ©cßaufenftern ber girma
SEraugott ©immen & ®o. in 33rugg finb jurjeit zwei
Überbauungdpläne non 3larau audgeftellt, bie non ber
Strchitefturfirma Dt to 2: f ch u nt per in Starau für bie

bortige SBohnungdbaugenoffenfdjaft aufgearbeitet würben
unb. nun im fommenben £>erbfi zur Sludfüßrung ge=

langen werben. ®iefe SBohnfolonien umfafjen folgenbe
33autr>pen: A. ©infamilienhäufer à 5 Limmer mit
Sfüdje, SBohnbiele unb 33ab. B. ®oppeleinfamilienhäufer
à 4 ßimmer, ($^füc£)e unb 33ab. C. 9îeiheneinfamilien=
häufer à 3 Limmer, ©fjfüche unb S3abgelegenheit in ber
Äüd)e. 2)ie effeftinen öaufoften betragen : pro f£t)p A

30,100 Fr-/ pro ïpp B 26,200 gr., pro ïpp C

20,100 gr. ®ie einzelnen öautppen werben näd)fien§
ebenfalld zur 3lu§ftellung gelangen.

Qnbuftricttcr 2ßoh,nu«8^bau. 2>ie girma örown,
S3oneri & ©ie. 31.=©. in 33ab en hat ben 33au eine§
33lod§ non 93eamtenwohnhäufern mit einftweüen
14 2öohnungen troh ber zurzeit aufjerorbentlid) hohen
Saufoften in Singriff genommen, ©ie tut bie§, wie fte
in ihrem @efd)äft§bericht erflärt, um ber 2öohnung§not
in 33aben, ton ber bie 33eamten ber girma zum £eil
ferner betroffen werben, foweit al§ möglich zu fteuern.

®er töau won Slöoljnungen für tottbroirifdjaftlidjc
Slrbciter. 3luf ©runb ber tßolfdzählung »on 1900 hat
ba§ fdt)weiz- 33auernfefretariat audgeredjnet, baß oon ben
fämtlichen männlichen in ber Sanbwirtfchaft beschäftigten
®ienftboten 82,9 % lebig finb. ©elbft oon ben im
Stlter oon 40—49 fahren ftehenben Sienftboten finb
65,6 ®/o lebig geblieben. Offenbar haben bie lanbwirt=
fd)aftHd)en ®ienftboten große ©djwierigfeiten, einen ei=

genen ^audftanb zu grünben, unb biefe ©chwierigfeiten
bilben eine wichtige Urfadje ber f'onftatierten ftarfen 3lb=

wanberung berfelben. 9lid)t nur um biefe Slbwanberung zu
oerl)üten, fonbertt auch unt ben ®ienftboten, bie fo gut wie
jeber anbere 33ürger ein 9ted)t auf ©rünbung fined eigenen
£>au§ftanbe§ beftßen, gerecht zu werben, muß barnadj ge=

traeßtet werben, ihnen beffere SCBohngelegenheiten zu fdhaf=
fen. ®azu follte bann alierbingd nod) bie $uweifung
Sanb (15—50 3lren) treten, bamit grau unb Üinber bed
3lrbeiterd ißre 3lrbeitdfraft ebenfalld nüßlid) anwenben unb
einen Steil ber nötigen Sebendmittel felbft anbauen unb
womöglich auch einen Keinen 33iehftanb halten fönnen.

®ie lanbwirtfdjaftlidjen Arbeitgeber finb nicht im=
ftanbe, bie bazu nötigen ©elbmittel allein aufzubringen.
2)er 58au oon SBohnungen für lanbwirtfdhaftlicE)e 3lrbei=
ter muß oon ©emeinben unb ©taat unierftüßt werben.
®ad 3iel wirb am beften erreicht burd) gufammenfchlitß
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keit und die Behebung der Arbeitslosigkeit zu erlassen,
sowie die entsprechenden Kredite zu bewilligen. Für die
Behebung der Arbeitslosigkeit durch Notstandsarbeiten
sind 100,000 Fr., für die^ Förderung der Hochbautätig-
keit 200,000 Fr., wovon 100,000 Fr. à koià porcin
und 100,000 Fr. zur Gewährung von Darleihen aus
der Landeskasse bewilligt worden.

Straßenbau in Heiden. Die Gemeindeversammlung
genehmigte die Vorlage betreffend Erstellung einer Straße
von Schwendi nach Matten im Voranschlag von
Fr. 36,000.

Allgemeine Wohnungs-Baugenossenschaft Aarau.
Die Genossenschaft befaßt sich zurzeit mit zwei größeren
Bauprojekten. Das eine betrifft die Uberbauung des
Areals beim Herzoggut an der Herzogstraße, das andere
die llberbauung der Kellerschen Landparzelle an der Ent-
felderstraße, die von der Gemeinde noch erworben werden
soll. Zunächst soll das Projekt für das Herzoggut zur
Ausführung gelangen. Die Pläne sind in der Gewerbe-
Halle ausgestellt. Es sind im ganzen 23 Wohnungen
vorgesehen, nämlich 9 Fünfzimmerwohnhäuser als allein-
stehende Häuser, 4 Vierzimmerwohnhäuser, wovon je
zwei ein Doppelwohnhaus bilden, und 10 Dreizimmer-
Wohnhäuser als Reihenhäuser in zwei Gruppen von je
5 Wohnungen.

Der Kostenvoranschlag ergibt für
5-Zimmertyp als Einfamilienhaus Fr. 30,081.60
4-Zimmertyp als Einfamiliendoppelhaus „ 26,197.—
^Zimmertyp als Einfamilienreihenhaus „ 20,031.60

Die Gesamtkosten der Kolonie werden nach den vor-
hegenden Kostenberechnungen Fr. 600,000 oder zuzüglich
unvorhergesehenes und Umgebungsarbeiten Fr. 700,000
betragen. Die Wohnungsbaugenossenschaft behält sich

vor, die erstellten Wohnhäuser an Mitglieder zu ver-
mieten oder, zum Erstellungspreis, an Mitglieder zu
verkaufen.

Das Bauterrain gehört der..Gemeinde Aarau. Um
!hü möglichst geringem Kostenaufwande rechnen zu können,
sst die Begründung eines Baurechtes zu Gunsten der
Wohnungsbaugenossenschaft oder deren Rechtsnachfolger
st' Aussicht genommen und soll der Gemeinde vorge-
Wagen werden.

Für die richtige Finanzierung des Unternehmens sollte
Betrag von Bund und Kanton 210,000 Fr., gleich

das Darlehen Fr. 140,000, 20°/», betragen.
Voraussichtlich wird sich die Gemeinde an den Lei-

ffungen des Kantons zu beteiligen haben. Es wären
°°nn noch Fr. 350,000 zu decken.

Wohnungsbau. In den Schaufenstern der Firma
Traugott Simmen à Co. in Bru g g sind zurzeit zwei
Überbauungspläne von Aarau ausgestellt, die von der
Architekturfirma Otto Tschumper in Aarau für die

dortige Wohnungsbaugenossenschaft ausgearbeitet wurden
und nun im kommenden Herbst zur Ausführung ge-
langen werden. Diese Wohnkolonien umfassen folgende

Bautypen: 5. Einfamilienhäuser à 5 Zimmer mit
Küche, Wohndiele und Bad. 3. Doppeleinfamilienhäuser
à 4 Zimmer, Eßküche und Bad. O. Reiheneinfamilien-
Häuser à 3 Zimmer, Eßküche und Badgelegenheit in der
Küche. Die effektiven Baukosten betragen: pro Typ ^
— 30,100 Fr., pro Typ 3 — 26,200 Fr., pro Typ L
— 20,100 Fr. Die einzelnen Bautypen werden nächstens
ebenfalls zur Ausstellung gelangen.

Industrieller Wohnungsbau. Die Firma Brown,
Boveri A Cie. A.-G. in Baden hat den Bau eines
Blocks von Beamtenwohnhäusern mit einstweilen
14 Wohnungen trotz der zurzeit außerordentlich hohen
Baukosten in Angriff genommen. Sie tut dies, wie sie
in ihrem Geschäftsbericht erklärt, um der Wohnungsnot
in Baden, von der die Beamten der Firma zum Teil
schwer betroffen werden, soweit als möglich zu steuern.

Der Bau von Wohnungen für landwirtschaftliche
Arbeiter. Auf Grund der Volkszählung von 1900 hat
das schweiz. Bauernsekretariat ausgerechnet, daß von den
sämtlichen männlichen in der Landwirtschaft beschäftigten
Dienstboten 82,9°/° ledig sind. Selbst von den im
Alter von 40—49 Jahren stehenden Dienstboten sind
65,6 °/g ledig geblieben. Offenbar haben die landwirt-
schaftlichen Dienstboten große Schwierigkeiten, einen ei-

genen Hausstand zu gründen, und diese Schwierigkeiten
bilden eine wichtige Ursache der konstatierten starken Ab-
Wanderung derselben. Nicht nur um diese Abwanderung zu
verhüten, sondern auch um den Dienstboten, die so gut wie
jeder andere Bürger ein Recht auf Gründung eines eigenen
Hausstandes besitzen, gerecht zu werden, muß darnach ge-
trachtet werden, ihnen bessere Wohngelegenheiten zu schas-
sen. Dazu sollte dann allerdings noch die Zuweisung von
Land (15—50 Aren) treten, damit Frau und Kinder des
Arbeiters ihre Arbeitskraft ebenfalls nützlich anwenden und
einen Teil der nötigen Lebensmittel selbst anbauen und
womöglich auch einen kleinen Viehstand halten können.

Die landwirtschaftlichen Arbeitgeber sind nicht im-
stände, die dazu nötigen Geldmittel allein aufzubringen.
Der Bau von Wohnungen für landwirtschaftliche Arbei-
ter muß von Gemeinden und Staat unterstützt werden.
Das Ziel wird am besten erreicht durch Zusammenschluß
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non Arbeitgebern uttb Arbeitnehmern p baugenoffen*
fcßaften, wie fie für anbete ©rwerbSgruppen feßon be*

ftctjen ober in ©rünbung begriffen finb. Sie 33aube=

ratnngSftelle bel bauernoerbanbeS ifi bereit, bie geeig=
neten Sppen für SienftbotenßäuScßen p erftellen.

AUerbittgS Fömtett bie oorgefdjlageneti SKaßnaßmen
jum großen Seil nießt auf ©runb ber ßeute befteßenben
©efeße burdjgefüßrt werben. Sa eS fieß um eine Auf*
gäbe ßanbelt, bereit Surcßfüßrung gaßrjeßttte bauern
wirb, fann fie auf ©runb ber außerorbentlicßen boll*
machten beS bunbeSrateS ßöcßftenS in Eingriff genommen
werben, ©ntweber wirb ein ©efeß für bie gitnenFoüo
nifation, bas ^jnbuftrie unb Sanbwirtfctjaft p berüif*
ficßtigen ßätte, gefctjaffen werben müffen, ober aber
tonnten bie gefeßlicßen beftimmungen für fförberung beb

SBoßmtngSbaueS für lanbwirtfcßaftlicße Arbeiter anläß*
lief; einer balbigen Dîeoifion beS ©efeßeS über görberung
ber Sanbwirtfcßaft in biefeS leitete aufgenommen werben.

(„©mmentßaler Eüacßricßten".)

Q3om <5*tifwtiffion3n»cfett.
(Sïorrefpoiibenj.)

Set ArtiFet in 9lr. 18 gßreS 93Iatte§ wirb
bei manchem Sefer gufiimmung gefunben ßaben. 2öir
möchten nur bie ifkmfte „Kaution", „©arantiefumme"
unb „ftpnoentionalftrafen" herausgreifen unb eine an*,
bere Sfnfic^t über fie beFannt geben.

©tabtgemeinben werben nur bann eine 93 arïautio n
oerlangen, wenn ber Unternehmer nicht allgemein beFannt

ift, wenn eS ftd; 8- S3- um eine ©pejialarbeit ober um
eine foleße ßanbelt, bie burch patent gefcf;ü^t ift. 3ßenn
man einem Unternehmer nicf;t traut unb auS biefem ©runbe
glaubt, eine barFaution oerlangen p müffen, ft ift eS

fcfjon beffer, man übergibt bie Ausführung ber Arbeit
einem anbern. Senn bie Sief* unb Hochbauten finb boef)

p einem guten Seil bertrauenSfacße, unb wo baS 3"»
trauen fehlt, ftellt fief) gar balb ein unerguicflicheS ber*
hättniS ein piifcßen Bauherr unb Unternehmer ober
piifcßen ben beibfeitigen bauführenben bejw. AufficßiS*
organen.

Sie ©arantieleiftung muß jebem als gerechtfertigt
erfeßeinen, ber einem Unternehmer fo oiel anoertraut.
©lüdtießerweife finb unfere ©eßweijer Unternehmer fop*
fagen ohne Ausnahme fo gewiffenhaft, baß fie biefe ©aran*
tieleiftung nießt p fürd)ten brausen. Sagegen läßt fid)
reben über bie Höße unb bie Art ber ©arantieleiftung.
Üblich finb ja im allgemeinen 107» ber AbrecßnuugS* bejw.
boranfcßlagsfumme. Sa follte man entfeßieben trennen naeß

uuficßtbaren unb fießtbaren bauten. gu ben erfieren reeßnen
wir bie Siefbauten, p ben letzteren bie Hocßbauten. bei
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Siefbauten bürften 10 7» ©arantie nießt p oiel fein ; bei
ben Hocß bauten Fönnte man auf 5>7o prüdgeßen.* 3Jian
Fönnte aucß unterfeßeiben piifcßen feßwierigen unb leießt
ausführbaren bauten unb bei ben erfteren 10 7», bei
leßteren 5% ©arantie oerlangen. bei oielen Sergebungen
werben beibe ©attungen in ber gleichen fJSreiSlifte ent*
ßalten fein; bann Fann man einen SJîittetweg wählen
unb je naeßbem meßr gegen 10 7« ober eßer gegen 5 7o
als bicßifcßmtr anneßmen. Sie Art ber ©arantie ift eS
aber meiftenS, über bie bie Anficßten ber bertragSparteien
auSeinanbergeßen werben, Süocß bis oor 10 unb 15 gaßren
war bie bargarantie — meiftenS 10 7o fRücFßalt bei ber
Abrecßnung — baS üblicße. 2Ber weiß, wie jeber Unter*
neßmer Barmittel bringenb nötig ßat, wirb eS begreifen,
baß er fid) biefe SJlittel nießt gerne feftlegen läßt, aucß
bann nießt, wenn fie ißm — waS leiber manchmal auS
SînauferigFeit beS Auftraggebers nießt gewährt würbe —
pm üb lid) en ginSanfaß oerjinft würben, gür beibe
beteiligten am einfaeßften ift bie banfgarantie, unb man
muß fieß nur wunbern, baß nießt oiel meßr baooit @e=

braueß gemaeßt wirb. SOÎan ßat Feine Arbeit bamit unb
Fann naeß abgelaufener ©arantiejeit, fofern alles in Orb*
nung befunben wirb, einfaeß ben ©cßehi prüdgeben.
gür ben Auftraggeber ebenfo einfaeß ift bie bürgfeßafts*
garantie, ©ie geßört aber p ben feltenen AuSnaßmen,
woßl ßauptfädjlid) öarum, weil baS Sort „bürqfcßaft"
im allgemeinen abfeßredenb mirFt. ©S wäre p wiinfeßen,
baß örtlicße ober Fantonale ©ewerbeoerbänbe foleße ©aran*
tiebürgfd)aften übernehmen. 9Jîan Fönnte oielleidßt bureß
beitragSteiftungen in ber gorm oon beftimmten Seilen
ber AbrecßnungSbcträge einen gonbS grünben, ber mit
ben Qal^en famt 3iuS unb 3mfe§äin§ P einer fo großen
©umme anfteigt, baß weitere ©tnpßlungcn nießt meßr
nötig mären. SBenn einmal bie ©emerbcoereine nießt
tneßr fo oiel Arbeit leiften müffen auf bem ©ebiete beS
©ubmiffionS= unb fßreiSberecßnungSmefenS, Fönnte ber 3eit=
punFt ba fein, um biefe ^rage an bie H«nb p neßmen.

Sie Äouoentionalftrafen follten auS ben ber=
trägen oerfcßwitiben, glaubt ber Äorrefponbent in für. 18.
®er je feßon einen bau leitete, bei bem ein Sußenb unb
meßr Unternehmer naeßeinanber tätig waren, oon benen
ber eine oom anbern abßängig ift, ber wirb oßne Sîon=
oentionalftrafen eben nießt auSFommen. Ober eS Fann
fieß um bauten ßanbeln, bie nur in einer beftimmten
QaßreSjeit (j. b. ^im^otionen bei nieberent SBafferfianb)
auSpfüßren finb. bleibt biefer Unternehmer prüd, fo Fann
ein ganzes oerftreießen, bis er feine Arbeit oolü
enben unb bie übrige Arbeit begonnen werben Fann.
Ober benFen wir an einen ©ebäubefodel. SBenn biefer
Unternehmer faumfelig ift, Fann einfaeß nießt weiter ge=
arbeitet werben. Sen ©cßaben ßat nießt rur ber bau*
ßerr, fonbern aucß alle nacßfolgenben Unternehmer, bie
fieß bureß redßtjeitige bereitftellung oon bauftoffen unb
ArbeitSFräften auf bie AuSfüßrung einrichteten, oielleicßt
fogar eine aitbere, gleichseitig oorgefeßene Arbeit nid)t
anneßmen wollten. 3Dlögtid)erweife geßen bamit nießt nur
baujinfe oerloren, fonbern ber baußerr Fomint bap itocß ju
©djaben. 9üan benFe an ein SagerßauS, baS er erft ein
fpäter bejießen Fann! ©in guter HcmbwerFer wirb foleße
ßonoeiitionalbußen nießt als ©Flaoerei, fonbern als ©etbfü
oerftänblicßFeit empßnben. Sabei ift immer oorauSgefeßt,
baß bie boiienbungS* unb Seilfriften genügenb lang be*

meffen werben, ©(ßreiber biefer geilen ßat feßon 'ßun*
berte oon berträgen abgefc^toffen, oßne baß ein einziger
Unternehmer an ber ßonoentionalbuße Anftoß genommen
ßätte. 9Jlan wirb allerbingS nießt für jebe Fletne, felb*
ftänbige Arbeit eine Konoentionalbuße oorfeßen ; aber wo
eS fieß um baS rießtige gneinanbergreifen ber oerfeßie*
benen Arbeitsgattungen ßanbelt, wo äußere Umftänbe
eine reeßtjeitige bollenbnng bebingen, wo bei meßt reeßt*
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von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu Baugenossen-
schaffen, wie sie für andere Erwerbsgruppen schon be-

stehen oder in Gründung begriffen sind. Die Baube-
ratungsstelle des Bauernverbandes ist bereit, die geeig-
neten Typen für Dienstbotenhäuschen zu erstellen.

Allerdings können hie vorgeschlagenen Maßnahmen
zum großen Teil nicht auf Grund der heute bestehenden
Gesetze durchgeführt werden. Da es sich um eine Auf-
gäbe handelt, deren Durchführung Jahrzehnte dauern
wird, kann sie auf Grund der außerordentlichen Voll-
machten des Bundesrates höchstens in Angriff genommen
werden. Entweder wird ein Gesetz für die Jnnenkolo-
nisation, das Industrie und Landwirtschaft zu berück-

sichtigen hätte, geschaffen werden müssen, oder aber
könnten die gesetzlichen Bestimmungen für Förderung des

Wohnungsbaues für landwirtschaftliche Arbeiter anläß-
lich einer baldigen Revision des Gesetzes über Förderung
der Landwirtschaft in dieses letztere aufgenommen werden.

(„Emmenthaler Nachrichten".)

Vom Submissionswesen.
(Korrespondenz.)

Der Artikel in Nr. 18 Ihres Blattes wird
bei manchem Leser Zustimmung gefunden haben. Wir
möchten nur die Punkte „Kaution", „Garantiesumme"
und „Konventionalstrafen" herausgreifen und eine an-,
dere Ansicht über sie bekannt geben.

Stadtgemeinden werden nur dann eine B arkautio n
verlangen, wenn der Unternehmer nicht allgemein bekannt
ist, wenn es sich z. B. um eine Spezialarbeit oder um
eine solche handelt, die durch Patent geschützt ist. Wenn
man einem Unternehmer nicht traut und aus diesem Grunde
glaubt, eine Barkaution verlangen zu müssen, st ist es

schon besser, man übergibt die Ausführung der Arbeit
einem andern. Denn die Tief- und Hochbauten sind doch

zu einem guten Teil Vertrauenssache, und wo das Zu-
trauen fehlt, stellt sich gar bald ein unerquickliches Ver-
hältnis ein zwischen Bauherr und Unternehmer oder
zwischen den beidseitigen bauführenden bezw. Aufsichts-
organen.

Die Garantieleistung muß jedem als gerechtfertigt
erscheinen, der einem Unternehmer so viel anvertraut.
Glücklicherweise sind unsere Schweizer Unternehmer sozu-
sagen ohne Ausnahme so gewissenhaft, daß sie diese Garan-
tieleistung nicht zu fürchten brauchen. Dagegen läßt sich

reden über die Höhe und die Art der Garantieleistung.
Üblich sind ja im allgemeinen 10"/» der Abrechnungs- bezw.
Voranschlagssumme. Da sollte man entschieden trennen nach
unsichtbaren und sichtbaren Bauten. Zu den ersteren rechnen
wir die Tiesbauten, zu den letzteren die Hochbauten. Bei
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Tiefbauten dürften 10 "/» Garantie nicht zu viel sein - bei
den Hochbauten könnte man aus 5"/» zurückgehen.- Man
konnte auch unterscheiden zwischen schwierigen und leicht
ausführbaren Bauten und bei den ersteren 10°/», bei
letzteren 5°/» Garantie verlangen. Bei vielen Vergebungen
werden beide Gattungen in der gleichen Preisliste ent-
halten sein; dann kann man einen Mittelweg wählen
und je nachdem mehr gegen 10"/» oder eher gegen 5°/»
als Richtschnur annehmen. Die Art der Garantie ist es
aber meistens, über die die Ansichten der Vertragsparteien
auseinandergehen werden. Noch bis vor 10 und 15 Jahren
war die Bargarantie — meistens 10 "/» Rückhalt bei der
Abrechnung — das übliche. Wer weiß, wie jeder Unter-
nehmer Barmittel dringend nötig hat, wird es begreifen,
daß er sich diese Mittel nicht gerne festlegen läßt, auch
dann nicht, wenn sie ihm — was leider manchmal aus
Knauserigkeil des Auftraggebers nicht gewährt wurde —
zum üblichen Zinsansatz verzinst wurden. Für beide
Beteiligten am einfachsten ist die Bankgarantie, und man
muß sich nur wundern, daß nicht viel mehr davon Ge-
brauch gemacht wird. Man hat keine Arbeit damit und
kann nach abgelaufener Garantiezeit, sofern alles in Ord-
nung befunden wird, einfach den Schein zurückgeben.
Für den Austraggeber ebenso einfach ist die Bürgschafts-
garantie. Sie gehört aber zu den seltenen Ausnahmen,
wohl hauptsächlich darum, weil das Wort „Bürgschaft"
im allgemeinen abschreckend wirkt. Es wäre zu wünschen,
daß örtliche oder kantonale Gewerbeoerbände solche Garan-
tiebürgschasten übernehmen. Man könnte vielleicht durch
Beitragsleistungen in der Form von bestimmten Teilen
der Abrechnungsbeträge einen Fonds gründen, der mit
den Jahren samt Zins und Zinseszins zu einer so großen
Summe ansteigt, daß weitere Einzahlungen nicht mehr
nötig wären. Wenn einmal die Gewerbevereine nicht
mehr so viel Arbeit leisten müssen auf dem Gebiete des
Submissions- und Preisberechnungswesens, könnte der Zeit-
punkt da sein, um diese Frage an die Hand zu nehmen.

Die Konventionalstrafen sollten aus den Ver-
trägen verschwinden, glaubt der Korrespondent in Nr. 18.
Wer je schon einen Bau leitete, bei dem ein Dutzend und
mehr Unternehmer nacheinander tätig waren, von denen
der eine vom andern abhängig ist, der wird ohne Kon-
ventionalstrafen eben nicht auskommen. Oder es kann
sich um Bauten handeln, die nur in einer bestimmten
Jahreszeit (z. B. Fundationen bei niederem Wasserstand)
auszuführen sind. Bleibt dieser Unternehmer zurück, so kann
ein ganzes Jahr verstreichen, bis er seine Arbeit voll-
enden und die übrige Arbeit begonnen werden kann.
Oder denken wir an einen Gebäudesockel. Wenn dieser
Unternehmer saumselig ist, kann einfach nicht weiter ge-
arbeitet werden. Den Schaden hat nicht nur der Bau-
Herr, sondern auch alle nachfolgenden Unternehmer, die
sich durch rechtzeitige Bereitstellung von Baustoffen und
Arbeitskräften auf die Ausführung einrichteten, vielleicht
sogar eine andere, gleichzeitig vorgesehene Arbeit nicht
annehmen wollten. Möglicherweise gehen damit nicht nur
Bauzinse verloren, sondern der Bauherr kommt dazu noch zu
Schaden. Man denke an ein Lagerhaus, das er erst ein Jahr
später beziehen kann! Ein guter Handwerker wird solche
Konventionalbußen nicht als Sklaverei, sondern als Selbst-
Verständlichkeit empfinden. Dabei ist immer vorausgesetzt,
daß die Vollendungs- und Teilfristen genügend lang be-
messen werden. Schreiber dieser Zeilen hat schon hun-
derte von Verträgen abgeschlossen, ohne daß ein einziger
Unternehmer an der Konventionalbuße Anstoß genommen
hätte. Man wird allerdings nicht für jede kleine, selb-
ständige Arbeit eine Konventionalbuße vorsehen; aber wo
es sich um das richtige Ineinandergreifen der verschie-
denen Arbeitsgattungen handelt, wo äußere Umstände
eine rechtzeitige Vollendung bedingen, wo bei nicht recht-


	Bau-Chronik

